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Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ 
Befristete Aufstockung des Fonds Frühe Hilfen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Bundesstiftung Frühe Hilfen erhält im Rahmen des Aktionsprogramms 
der Bundesregierung „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ für 
die Jahre 2021 und 2022 zusätzliche Mittel in einer Höhe von insgesamt 50 
Millionen Euro.  
Entsprechend des aktuell gültigen Verteilerschlüssels werden den 46 
Jugendämtern in Baden-Württemberg hiervon insgesamt rund 4,93 
Millionen Euro zugewiesen. Die Mittel verteilen sich auf die beiden Jahre 
wie folgt: 
 

Jahr Zusätzliche Mittel für Baden-Württemberg 

2021 1.479.586 Euro 

2022 3.452.367 Euro 

 
Die Verteilung der Mittel an die Jugendämter im Land erfolgt entsprechend 
des aktuell gültigen Verteilerschlüssels auf Antrag. 
 
Die Mittel sollen für neue bzw. erweiternde Maßnahmen mit direktem Bezug 
zu den Frühen Hilfen eingesetzt werden, welche einen Schwerpunkt auf die 
Entlastung und die besonders niedrigschwellige Erreichbarkeit der Familien 
zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie legen. 

https://www.bmbf.de/de/kinder-und-jugendliche-nach-der-corona-pandemie-staerken-14371.html
https://www.bmbf.de/de/kinder-und-jugendliche-nach-der-corona-pandemie-staerken-14371.html
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Außerdem erhält auch die Landeskoordinierungsstelle zusätzliche Mittel. 
Diese belaufen sich für 2021 auf 88.179 Euro und für 2022 auf 205.751 
Euro. 
Die zweckentsprechende und zielführende Verwendung dieser Gelder wird 
derzeit mit dem Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg 
abgestimmt. 
 
Wir bitten um Kenntnisnahme. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Gerald Häcker 
 


